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         Bensheim im Februar 2015 
 

 
Neue USt-Regeln UK ab 01.04.2015 

Revenue and Customs Brief 49 (2014): VAT - Prompt Payment Discounts 
 
 
Quelle:  
https://www.gov.uk/government/publications/revenue-and-customs-brief-49-2014-vat-prompt-
payment-discounts 

 
 

Bisher wurde bei gewährtem Skonto die Bemessungsgrundlage für die USt um den Nettoskontobe-
trag gekürzt. 
 
Beispiel: 
 
Nettorechnungsbetrag 1.000,00 
 
Gewährter Skonto 3 % 30,00 
 
Bemessungsgrundlage zur Berechnung der USt  970,00 
Darauf 20 % USt 194,00 
 
Daraus ergab sich der folgende Rechnungsaufbau: 
 
Nettorechnungsbetrag 1.000,00 
 
20 % USt 194,00 
 
Rechnungsendbetrag 1.194,00 
 
 
Dies ändert sich mit der Neuregelung dahingehend, dass die Berechnung der USt in Zukunft auf den 
Bruttobetrag erfolgt (wie in Deutschland). 
 
Laut Gesetz darf beim Zahler aber die Minderung der Umsatzsteuer erst erfolgen, wenn vom Rech-
nungssteller eine Gutschrift über den Abzugsbetrag erfolgt ist (Belegaustausch).  
 
Dies kann aber durch Zusatzangaben auf der Rechnung  umgangen werden gemäß u.g. Beispiel): 
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Wenn der obligatorische Text auf der Rechnung explizit genannt ist, genügt es, neue USt-Schlüssel in 
den Tabellen B0401 und B0402 einzufügen, analog deutschem Recht. 
 
Sollte dieser Text fehlen, kann Vorsteuer nur aufgrund eines Belegaustauschs (Gutschrift) in An-
spruch genommen werden. Dazu kann für die Buchung der Rechnung ein Steuerschlüssel mit Eintrag 
0 in Funktion 10 der Tabellen benutzt werden. Die Korrektur der Steuer aufgrund der Gutschrift muss 
dann manuell erfolgen. 


